
525 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (271 der Bei- I D,er Justizaussch~ß ~at d~e ~egenständlich: 
lagen): Abkommen zwischen der Republik Regler,ungsvorlage m semer SItzung, am, 28, Jum 
Österreich und der Union der Sozialistischen 1971 m Verhandlung gezogen, HI,ebel machte 
Sowjetrepubliken betreffend das Verfahren der Vertreter des Bundesm~nister~ums ,~ür Justiz 

in bürgerlichen Rechtssachen darauf aufmerksam, ,daß m den Erlauternden 

Der am 17. Septem:ber 1966 durch die UdSSR 
erklärte Beitritt zum übereinkommen vom 
1. März 1954, betreff,end das ~erfahren in hür
gedichen Rechtssachen, ist am 28. Mai 1967 
gegenüber den anderen Vel"tragsstaaten wirk
sam geworden. Da österreich bereits mit Wir
kung vom 12. April 1957 diesem übereinkom
men angehörte, war damit die Frage aufgewor
fen, inwieweit die aus dem Haager Prozeßuber
einkommen und die aus ,dem früheren bilateralen 
Vertrag mit der UdSSR erwachsenden völker
rechtlichen Pflichten nebeneinander bestehen. 

Diese Frage ist nunmehr durch ,den Abschluß 
des Zusatzabkommens zum Haager Prozeß
übereinkommen bereinigt worden. 

Im Haager Proz'eßübereinkommen ist mehr
fach die Zuläss~gkeit bestimmter Sonderverein
barungen zwischen den V ertragsstaa ten vorge
sehen. Darüber hinaus ergibt 'sich aber die all
gemeine Zulässigkeit auch nicht ausdrücklich vor
gesehener Sondervereinbarungen schon daraus, 
daß bei einem Abkommen wie dem gegenständ
lichen dritte Vertragsstaaten von den zwei
seitig vereinbarten Sonderregelungen in keiner 
Weise betroffen wel"den. 

Das vorliegende Abkommen ist gesetzändernd 
und darf daher nur mit Genehmigung des Natio
nalrates gemäß Art. 50 B-VG abgeschlossen 
werden. 

Kern 
Berichterstatter 

Bemerkungen zur Regierun'gsvorlage zwei Druck
fehler enthalten sind: Auf Seite 5 sind rm ersten 
Absatz der rechten Textspalte die Worte "der 
Zusatzahkommen" durch die Worte "des Zu
satzahkommens" zu ,er,setzen, Weiters ist auf 
Seite 6, erster Absatz, linke Textspalte das Wort 
"demnach" durch ,das Wort "dennoch" zu er
setzen. In der Debatte ergriffen außer ,dem Be
richterstatter ,der Abgeordnete Dr. Kr a n z 1-
m a y r sowie der Bundesminister für Justiz 
Dr. B rod a und der Ausschußobmann A:bge
ordneter Z e i 11 i n ger das Wort. 

Der Ausschuß hateimtimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung des Abkommens 
zu empfehlen. 

Der lustizausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines Bundesgesetzes 
- im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG inder 
geltenden Fassung - zur überführung dieses 
Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechts
ordnung nicht notwendig ist. 

Der Justiz:tusschuß stellt somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle d~m Abkommen zwischen 
der Republik Osterreich und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken betreffend das 
Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen (271 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Genehmigung 
erteiIen. 

Wien, am 28. Juni 1971 

Zeillinger 
Obmann 
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